
 
 
 
 

A N L E I T U N G  Z U M  Z A H L U N G S A B R U F  

 

Sobald Sie den Fördervertrag unterschrieben haben und dieser bei der 
Stiftung Fußball & Kultur EURO 2024 gGmbH eingegangen ist, wird auch in 
der Förderdatenbank eine Förderung ausgesprochen und Sie haben die 
Möglichkeit, im Rahmen Ihres Fördervertrages bewilligte Mittel abzurufen. 
Die Gelder können frühestens ab dem ersten Abruf-Termin nach Beginn 
Ihres Bewilligungszeitraumes abgerufen werden.  

 

Schritt 1: Benutzerkonto anmelden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schritt 2: Antrag aufrufen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loggen Sie sich über Ihr 

Benutzerkonto auf 
unserer Datenbank ein.  

Wählen Sie bei 
Ihrem Antrag die Aktion 

„Zahlungsabruf“ aus. 
 



 
 
 
 
Die Zahlungsabrufe müssen nicht monatlich erfolgen, der Antragsteller kann 
auch in Vorleistung gehen jedoch sind die Kalenderjahre und das Ende des 
Bewilligungszeitraums dringend einzuhalten, so sind Abrufe nach Ende des 
Bewilligungszeitraums oder im neuen Kalenderjahr für das vorangegangene 
Jahr NICHT mehr möglich. 

 

Schritt 3: Neuer Zahlungsabruf anklicken 

 

 

Schritt 4: Bitte tragen Sie die Summe der benötigten Mittel hier ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Button: „Neuer 

Zahlungsabruf“ 
anklicken.  

Für das aktuelle Kalenderjahr 
können Sie hier die Mittel 

abrufen, die Sie in den nächsten 
sechs Wochen benötigen. 



 
 
 
 
Schritt 5: Bitte wählen Sie hier, ob Sie die gesamte bewilligte Summe 
benötigen oder nur einen Teilbetrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schritt 6: Bitte füllen Sie nun das Teil-/Betragsfeld aus. Gegebenenfalls 
tragen Sie bei den Erläuterungen weitere Details ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte wählen Sie die passende 
Option aus: 

Benötigen Sie die gesamte 
bewilligte Summe 

oder nur einen Teilbetrag? 

Nachdem Sie die Summe 
eingetragen haben, wird der 

tatsächliche 
Auszahlungsbetrag 
für Sie ersichtlich. 

Bitte speichern Sie den 
Zahlungsabruf hier ab. 



 
 
 
 
Schritt 7: Nachdem Sie den Zahlungsabruf gespeichert haben, reichen Sie 
ihn bitte ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schritt 8: Zahlungsabruf ausdrucken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte drucken Sie den Zahlungsabruf aus und senden Sie ihn mit 
rechtsverbindlicher Unterschrift versehen der Stiftung Fußball & Kultur 
EURO 2024 gGmbH auf dem Postweg zu. Der Zahlungsabruf wird erst 
rechtswirksam, wenn er unterschrieben bei der Stiftung vorliegt. 

Bitte wählen Sie die 
Aktion „Zahlungsabruf 

ausdrucken“.  

Bitte wählen Sie die 
Aktion „Einreichen“. 



 
 
 
 
Verausgabungsnachweis 

 
Sie erhalten von uns eine Mitteilung per E-Mail, wenn die angeforderte 
Zahlung auf Ihr Konto überwiesen wurde. Wenn der Status auf „ausgezahlt“ 
gesetzt wurde, können Sie Ihre Verausgabung eintragen. 

 
Schritt 1: Aktion „Verausgabung eintragen“ wählen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schritt 2: Spätestens zum Ende der 6-Wochen-Frist die Gesamtsumme der 
Verausgabung einmalig eintragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wählen Sie „Verausgabung 

eintragen“ an. Sind die Mittel auf 
Ihrem Konto eingegangen, beträgt 

der Verausgabungszeitraum für Sie 

sechs Wochen.  

Tragen Sie hier das Datum der 
letzten Verausgabung und die 
Summe aller Verausgabungen 

für diesen Zahlungsabruf ein und 
speichern Sie Ihre Eingaben.  



 
 
 
 
Schritt 3: Mit Aktion: „Verausgabung abschließen“ schließen Sie den 
gesamten Zahlungsabruf ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rückzahlung 

 
Sollte nicht die volle Summe des Zahlungsabrufs verausgabt werden, so ist 
unaufgefordert eine Rückzahlung durch den Antragsteller zu veranlassen. 
Wird der nichtverausgabte Geldbetrag nicht zurückgezahlt, entstehen 
Zinskosten. Die Rückzahlung wird durch den Sachbearbeiter in der 
Förderdatenbank eingetragen. 

 

 

 

 

 

 

Schließen Sie hier Ihre Verausgabung ab. 
Sollten abgerufene Mittel nicht vollständig 

verausgabt worden sein, sind diese 
unverzüglich der Stiftung 

zurückzuüberweisen, damit keine 
Zinspflichten entstehen.  


